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* 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

· Angaben zum Produkt

· Handelsname: Glycerin 99%
· Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Zwischenprodukt für Lebensmittel oder Kosmetika.Kunststoffherstellung.
Herstellung von Kunstharzen. Herstellung von Pharmazeutika. Herstellung von Sprengstoff.

· Hersteller/Lieferant:
Kraemer & Martin GmbH                 Telefon :+49 (0) 2241-5497-0
CHEMIE-PHARMA-FOOD-ADDITIVES         Telefax  :  +49 (0) 2241-64177
Zum Siegblick 37-45                 E-Mail  :   info@kum-online.de
D-53757 Sankt Augustin-Buisdorf    Internet  :    www.kum-online.de

· Auskunftgebender Bereich: Abteilung Qualitäts-/Umweltmanagement
· Notfallauskunft: +49 (0) 2241-5497-46

2 Mögliche Gefahren

· Gefahrenbezeichnung: Entfällt.
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Entfällt.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· Chemische Charakterisierung:
· CAS-Nr. Bezeichnung

56-81-5 Glycerin
· Identifikationsnummer(n)
· EINECS-Nummer: 200-289-5

* 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

· Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
· Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung entfernen.Mit viel Wasser gründlich waschen.
· Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

· Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken lassen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
· Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Im Brandfall: bei Sauerstoffzufuhr Kohlendioxid (CO2) und Wasserdampf; bei Sauerstoffmangel vorwiegend:
Kohlenmomoxid (CO), Ruß und Crackprodukte: Aldehyde, Ketone.

· Besondere Schutzausrüstung:
Vollschutzanzug tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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· Weitere Angaben
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

* 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
Personen in Sicherheit bringen.
Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

· Umweltschutzmaßnahmen:
Mit viel Wasser verdünnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.
Reste mit viel Wasser wegspülen.

7 Handhabung und Lagerung

· Handhabung:
· Hinweise zum sicheren Umgang: Behälter dicht geschlossen halten.
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern.
Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff/ das Produkt zugelassen sind.

· Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Wasser aufbewahren.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen.

· Lagerklasse:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Entfällt.
· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

· Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition
umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

· Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

· Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· Augenschutz: Schutzbrille
· Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Allgemeine Angaben

Form: Zähflüssig
Farbe: Farblos
Geruch: Geruchlos

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: ~ 18°C
Siedepunkt/Siedebereich: 290°C

· Flammpunkt: 160°C

· Zündtemperatur: 400°C

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

· Dichte bei 20°C: 1,26 g/cm³

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollständig mischbar.

10 Stabilität und Reaktivität

· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

· Gefährliche Reaktionen
Explosionsgefahr mit: Halogene, starke Oxidationsmittel, peroxidverbindungen, Salpetersäure/ konz.
Schwefelsäure.
Entzündungsgefahr bzw. Entstehnung entzündlicher Gase oder Dämpfe mit:
Chrom(VI).oxid (CrO3), Kaliumpermanganat.
Exotherme Reaktion mit: Phosphoroxide.

· Gefährliche Zersetzungsprodukte: bei Brand: siehe Kapitel 5.
· Weitere Angaben: Hygroskopisch; bei starker Erhitzung sind explosionsfähige Gemische mit Luft möglich.

11 Toxikologische Angaben

· Akute Toxizität:
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral LD50 12600 mg/kg (Ratte/rat)
· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Leichte Reizungen.
· am Auge: Leichte Reizungen.
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
· Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung.

* 12 Umweltspezifische Angaben

· Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): leicht biologisch abbaubar
· Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

· Produkt:
· Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
· Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):
· ADR/RID-GGVS/E Klasse: - 

· Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-Klasse: - 

· Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
· ICAO/IATA-Klasse: - 

· Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-Listen oder sonstigen uns bekannten Literaturquellen.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

· Nationale Vorschriften:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefährdend.

16 Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Qualitäts-/Umweltmanagement
· Ansprechpartner: Dipl.-Ing. René Krüger
· * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
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